
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 
 

der STM Stahl Vertriebs GmbH 

 
1. Allgemeine Bestimmungen 

 
1.1 Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich 

aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die  

wir mit unseren Lieferanten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen 

schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den 

Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

1.2 Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch  wenn 

wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben 

Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf 

solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

1.3 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Lieferanten (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich 

des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

1.4 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Lieferanten in Bezug auf den Vertrag (z.B. 

Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E- 

Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere 

bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 

1.5 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 

310 Abs. 1 BGB. 

2. Bestellungen 

Soweit unsere Angebote nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten wir uns hieran 

zwei Wochen nach dem Datum des Angebots gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige 

Annahme ist der Zugang der Annahmeerklärung bei uns. 

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, Aufrechnungs- und 

Zurückbehaltungsrechte 

3.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich einschließlich 

gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist. 

3.2 Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle Leistungen und 

Nebenleistungen des Verkäufers sowie alle Nebenkosten (z.B. ordnungsgemäße Verpackung, 

Transportkosten einschließlich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung) ein. 

 
 

 
Stand: 10/2023 Seite 1 von 5 



 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt und die 

Vergütung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung nicht ausdrücklich 

bestimmt ist, ist diese zum nachgewiesenen Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser 

Verlangen hat der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 

3.4 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und 

Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit  3 % Skonto  oder  innerhalb von  

30 Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der 

Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank. 

3.5 Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen 

Vorschriften. 

3.6 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 

stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen 

zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften 

Leistungen gegen den Verkäufer zustehen. 

3.7 Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig 

festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen. 

4. Lieferzeit und Lieferung, Teillieferungen, Gefahrübergang 

4.1 Alle in der Bestellung genannten oder anderweitig vereinbarten Liefertermine sind bindend. 

4.2 Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände 

eintreten oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. Der 

Eintritt des Lieferverzugs bleibt davon unberührt. 

4.3 Für den Fall des Lieferverzuges stehen uns alle gesetzlichen Ansprüche zu. 

4.5 Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu Teillieferungen nicht 

berechtigt. 

4.6 Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn uns die 

Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird. 

5. Eigentumssicherung 

5.1 An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung 

gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen 

behalten wir uns das Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere 

ausdrückliche Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch selbst oder durch Dritte 

nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns 

zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt 

werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Vom 

Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu vernichten; ausgenommen 

hiervon sind nur die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die 

Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der üblichen Datensicherung. 
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5.2 Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere 

Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das 

Eigentum vorbehält. Besondere Formen des Eigentumsvorbehalts, insbesondere 

weitergeleiteter, nachgeschalteter oder verlängerter Eigentumsvorbehalt, Kontokorrentvorbehalt 

und Konzernvorbehalt sind unzulässig. Gegenteilige Geschäftsbedingungen des 

Auftragnehmers werden von uns nicht anerkannt; ihnen wird hiermit ausdrücklich 

widersprochen. 

6. Gewährleistungsansprüche 

6.1 Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Für unsere 

Mängelansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

6.2 Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem 

Lieferanten innerhalb von 14 Werktagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte 

Sachmängel sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 14 Werktagen 

nach Entdeckung an den Lieferanten erfolgt. 

6.3 Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von 

Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis der Lieferant unsere Ansprüche ablehnt oder den 

Mangel für beseitigt erklärt oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über unsere 

Ansprüche verweigert. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die 

Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten 

nach dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu der Maßnahme 

verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen 

oder ähnlichen Gründen vornahm. 

6.4 Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, 

sofern die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemäß in eine andere Sache  

eingebaut oder an eine andere Sache angebracht wurde; unser gesetzlicher Anspruch auf 

Ersatz entsprechender Aufwendungen bleibt unberührt. Die zum Zwecke der Prüfung und 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Verkäufer auch dann, wenn sich 

herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei 

unberechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haften wir jedoch nur, 

wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag. 

7. Lieferantenregress 

7.1 Unsere gesetzlich bestimmten Regressansprüche innerhalb einer Lieferkette 

(Lieferantenregress gemäß §§ 445a, 445b, 478 BGB) stehen uns neben den 

Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau die Art der 

Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu verlangen, die wir 

unserem Abnehmer im Einzelfall schulden. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) 

wird hierdurch nicht eingeschränkt. 

7.2 Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch (einschließlich 

Aufwendungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2 und 3 BGB) anerkennen oder   erfüllen, 
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werden wir den Verkäufer benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um 

schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb 

angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der von 

uns tatsächlich gewährte Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem Verkäufer 

obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis. 

7.3 Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die  mangelhafte  Ware 

durch uns oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, 

weiterverarbeitet wurde. 

8. Produkthaftung 

Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend gemachten 

Ansprüche verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen 

sind, und ist verpflichtet, uns von der hieraus resultierenden Haftung freizustellen. Sind wir 

verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten Produktes eine 

Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche mit der 

Rückrufaktion verbundenen Kosten. 

9. Schutzrechte 

9.1 Der Lieferant stellt uns von allen Schadensersatzansprüchen Dritter frei, die auf der Verletzung 

gewerblicher Schutzrechte im Zusammenhang mit seiner Lieferung beruhen, wenn er die 

Verletzung kannte oder kennen musste. 

9.2 Unsere weitergehenden gesetzlichen Ansprüche wegen Rechtsmängeln der an uns gelieferten 

Produkte bleiben unberührt. 

10. Geheimhaltung 

10.1 Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche ihm für diesen 

Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich 

zugänglichen Informationen) für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsschluss geheim zu 

halten und nur zur Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er wird sie nach Erledigung von 

Anfragen oder nach Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen umgehend an uns 

zurückgeben. 

10.2 Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend dieser Ziff. 10 verpflichten. 

11. Abtretung 

Die Abtretung von Forderungen gegen uns ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung 

wirksam. 

12. Einhaltung von Gesetzen 

12.1 Der Lieferant ist verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis die jeweils für ihn 

maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere 

Antikorruptions- und Geldwäschegesetze sowie kartellrechtliche, arbeits- und 

umweltschutzrechtliche Vorschriften. 
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12.2 Der Lieferant wird sicherstellen, dass die von ihm gelieferten Produkte allen maßgeblichen 

Anforderungen an das Inverkehrbringen in der Europäischen Union und im Europäischen 

Wirtschaftsraum genügen. Er hat uns die Konformität auf Verlangen durch Vorlage geeigneter 

Dokumente nachzuweisen. 

12.3 Der Lieferant wird zumutbare Anstrengungen unternehmen, um die Einhaltung der in dieser Ziff. 

12 enthaltenen, den Lieferanten treffenden Verpflichtungen durch seine Unterlieferanten 

sicherzustellen. 

12.4 Der Lieferant sichert die Akzeptanz und die Einhaltung der im STM Verhaltenskodex 
manifestierten Grundsätze zu.  

13. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

13.1 Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unterliegen dem deutschen 

Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts (CISG). 

13.2 Erfüllungsort ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, unser Geschäftssitz in Gräfelfing. 

13.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für den 

Geschäftssitz unseres Unternehmens in Gräfelfing zuständige Gericht oder, nach unserer Wahl, 

der allgemeine Gerichtsstand des Auftragnehmers. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen 

allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat. 

 
 

Stand: Oktober 2023 
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